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B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlagen-Nr.: B 2022/070
freigegeben

Amt: 30 Juristischer Referent Datum: 04.10.2022
Verfasser: Herr Helmut Weichlein

Beratungsfolge Termin Behandlung

Finanz- und Verwaltungsausschuss 03.11.2022 nicht öffentlich
Stadtrat 10.11.2022 öffentlich

Betreff:

7. Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Freital

Sach- und Rechtslage:

 Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Freital vom 2. Juni 1994
 1. Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Freital vom

5. Juni 1997
 2. Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Freital vom

2. Dezember 1999
 3. Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Freital vom

7. Oktober 2004
 4. Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Freital vom

7. Dezember 2007
 5. Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Freital vom

16. Januar 2009
 6. Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Freital vom

18. Dezember 2014

Der Sächsische Landtag beschloss am 9. Februar 2022 das Dritte Gesetz zur
Fortentwicklung des Kommunalrechts in der Fassung der Beschlussempfehlung des
Innenausschusses des Sächsischen Landtages. Mit Artikel 1 dieses Gesetzes traten
Änderungen der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in Kraft, die
Auswirkungen auf die Hauptsatzung sowie Geschäftsordnung für den Stadtrat der Großen
Kreisstadt Freital haben.

Die derzeit gültige Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Freital findet ihre
Stammfassung in der Fassung vom 2. Juni 1994. Mit dieser Beschlussfassung wird daher,
entsprechend der ebenfalls im Zuge der Änderung der SächsGemO angepassten Muster-
Geschäftsordnung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG), die Änderung der
Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Freital vorgeschlagen.

Die vorgeschlagenen Änderungen sind Nachvollzug der Gesetzesänderung, hervorzuheben
ist hier vor allem die Absenkung der Mindestfraktionsstärke von 3 auf 2 (§ 7
Geschäftsordnung). Die Klarstellung in § 11 Absatz 4 Geschäftsordnung folgt dem
gesetzlichen Vorbild der Trennung von Information (durch den Oberbürgermeister) und
Anfragen (durch die Stadträte).

Die vorgesehenen Änderungen sind dem Entwurf der 7. Änderung der Geschäftsordnung für
den Stadtrat der Stadt Freital (Anlage 1) zu entnehmen.
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Finanzielle Auswirkungen:

keine

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital beschließt die 7. Änderung der
Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Freital gemäß dem in der Anlage 1
beigefügten Entwurf.

Rumberg
Oberbürgermeister

Anlagen:
Anlage 1 – Entwurf 7. Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Freital
Anlage 2 – Synopse
Anlage 3 – Entwurf Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Freital


